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MITTEILUNGEN über TEXTIL INDUSTRIE
Jtë ?/. Qfflzielles Organ des Vereins ehemaliger Seidenwebschtller Zürich. l. November 1904

Nachdruck, soweit nicht untersagt, nur unter Quellenangabe gestattet.

Veränderungen in der Webmaterialien-Erzeugung.
(Fortsetzung.)

Das eine Hauptverfahren wird in Altdamm bei
Stettin angewendet und gründet sich auf das Türk'sche
Vorgarnverfahren, das sich aus mehreren Patenten ent-
wickelte. (C. Pieper, Karl Kellner in Hallein, Patent
73,601, G. Türk in Bad-Gastein, Patent 79,272, Lein-
veber, Patent 140,011, 140,012, 140,666, 146,023 und
von denselben ein Patentantrag vom 22. Oktober 1903).

Nach diesem Verfahren wird der im Feinzeug-
holländer dargestellte Feinzeug in Schöpfkasten von
dem sich drehenden mit Streifensieb versehenen Sieb-
zylinder aufgenommen und in 3—10 mm. breite, weiche
Florbändchen verwandelt. Von diesem wird das Wasser
abgèpresst, sodann unmittelbar in ein Nitschelwerk
geleitet, hier gerundet und in die Blechkannen einge-
tragen. Die gerundeten Vorgarnfäden werden dann
zur Erteilung des bleibenden Drahtes den Ringzwirn-
maschinen vorgesetzt.

Die Patentspinnerei in Altdamm hat am 30. De-
zember 1903 unter Nr. 65,647 für ihre aus Holzschliff,
Holzzellstoff und anderen Faserstoffen hergestellten Garne
die Wortmarke „Licella" eintragen lassen.

Das zweite Hauptverfahren gründet sich auf die
Patente von R. Krön sen. und jun. in Golzern-Grimma
(K 23,200 VII/76C, K 23,887 VII/76e, K 23,926
VII/76C, K 25,168 VII/76C, K 25,043 VII/76c, K 26,001
VII/76C, und K 25,036 VII/76c). Diese Spinn- und
Webeprodukte führen den gesetzlich geschützten Namen
„Silvalin". Das Prinzip dieser Methode besteht im
Folgenden: Der entsprechend gebildete Ganzzeug wird
auf die Langsiebmaschine geleitet und die ganze Stoff-
bahn in viele, über hundert lose in Verbindung ste-
hende Streifen geleitet; dieselben werden von Wasser
abgepresst und soweit durch Dampf getrocknet, dass
sie „spinnfeucht" bleiben, wie es die Ringzwirnma-
schine fordert. Die Streifen kommen dann in passender
Wickelung auf Walzen zu sogenannten Sammelrollen.
Von diesen werden die Streifen der Zwirnmaschine
vorgegeben und einfache oder gezwirnte Fäden erzeugt.
Bei diesem Verfahren entfällt die Nitschelung. Ein
Vergleich mit der Türk'schen Zylindersiebvorgarnma-
schine ergiebt, dass infolge der Einschaltung des Nit-
schelwerkes die volle Ausnützung der Geschwindigkeit
der Zylindersiebmaschine unmöglich wird. Bei der
Kron'schen Maschine kann die Geschwindigkeit der
Langsiebmaschine ausgenützt werden, weil die Wickel-
ung der bis in 200 Streifen (bei 10 m Arbeitsweite)
geteilten Stoffbahn so vor sich geht, als ob diese un-
geteilt wäre; ferner ist das Stadium der Vorgarnbil-
dung vermieden. Obwohl die Erfahrungen über das
Silvalin-Verfahren noch nicht weit zurückreichend sind,
so kann Pfuhl doch schon in seiner „Studie" berichten
(S. 88): „Die Ausführungen, welche ich soeben von
einem Grossindustriellen Deutschlands über den Aus-
fall der Versuche mit dem Verspinnen von Silvalin-
Sammelrollen und dem Verweben der erzeugten Garne
erhalte, lauten durchaus „günstig".

Im Verlaufe der weiteren Darlegungen erörtert
Pfuhl auch die Anwendung des Kronschen Verfahrens
zum Verspinnen von Asbest.

Pfuhl hat sich auch mit der Prüfung der Zell-
stoffgarne beschäftigt. Er fand, dass „für alle reine
Zellstoffgarne ohne Unterschied eine bei normalen Ver-
hältnissen wohl erreichbare Reisslänge von 5,5 bis 7
km. bei 6 bis 7% Dehnung angenommen werden kann".
In Wasser eingeweicht, verlieren die Zellstoffgarne ihre
Festigkeit bald vollständig, nach dem Trocknen werden
sie wieder fest.

Bezüglich der Verwendbarkeit lässt sich folgendes
sagen : Papierstoffgarne und reine Zellulosegarne kön-
nen als Ersatz für Jute-, grobe Baumwollgarne und
für Flachswerggarne (bis Nmt 13) dienen, soferne
keine grosse Festigkeit verlangt wird und die Ver-
wendung im Trockenen geschieht.

In Geweben, wo Kette und Schluss, abwechselnd
Baumwoll-, Flachs- oder Jutegarn und Papierstoff-
oder Zellstoffgarn sind, zeigen diese auch im nassen
Zustande entsprechende Dauerhaftigkeit ; solche Gewebe
können sogar waschbar sein. (Siehe oben). So z. B.
kann man aus Flachs- oder Hanfkette und Silvalin-
schuss haltbare Tisch- und Bettwäsche u. s. w. er-
zeugen. Die häufigste Verwendung dürfte zur Her-
Stellung von Emballagen sein, in denen Zellstoffgarne
(Nmt 0,5 bis 4) als Ketten statt Jute- und Heedegarne
dienen könnten.

Feinere Papierstoffgarne eignen sich zu Kleider-
und Möbelstoffen und Teppichen, zumal diese Produkte
billig produziert werden. Pfuhl sagt ganz zutreffend:
„Möglicherweise wird das Papierstoffgarn in der Textil-
Industrie einen ähnlichen Weg machen, wie seinerzeit
Zeit Holzschliff- und Holzzellulose im Papierfache. Von
diesen Ersatzstoffen wollte man bei ihrem Auftauchen
nichts wissen und prophezeite den Niedergang der
Papierindustrie. Jetzt bestehen wohl bis zu 80°/o und
mehr unserer Papiere aus diesen sogenannten Ersatz-
Stoffen - sie sind zum Hauptmaterial geworden."

Die Bedeutung der Zellstoffgarne für die Textil-
Industrie lässt sich nicht von vornehinein abweisen.
Billige Veredlungsverfahren können die Zweckmässig-
keit dieser neuen Produkte vielleicht erheblich erhöhen.

(Schluss folgt.)

Die Kündigung des Oesterreichisch-schweizerischen
Handelsvertrages und die Seidenindustrie.
Bekanntlich hat der Bundesrat am 19. September

1904 den im Jahr 1891 abgeschlossenen Handelsvertrag
zwischen Oesterreich-Ungarn und der Schweiz gekündet ;

da die Kündigungsfrist ein Jahr beträgt, so muss bis zum
19. September 1905 ein neuer Vertrag vereinbart sein,
ansonstbeiderseits die Generaltarife in Kraft treten würden.
Mit der Möglichkeit eines Zollkrieges ist jedoch kaum zu
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